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Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

 

im nachfolgenden Text präsentiere ich Ihnen, wie die Inhalte von Gesetzen und 
Verordnungen einen völlig anderen Sinn ergeben, wenn man sie einmal entgegengesetzt der 
üblichen Reihenfolge liest. Das Beamtendeutsch enthüllt dann erst seine oftmalige 
Widersinnigkeit. Der Arbeitslosengeldbetrug  u. a. durch die Bundesagentur für Arbeit bietet 
eines dieser Negativbeispiele.  

Es offenbart sich ein Betrug der schon 26 Jahre währt, den Sie mit Sicherheit so nicht 
erwartet hätten. Bisher wird davon ausgegangen, dass alle Bewilligungsbescheide der BA in 
Ordnung seien. Mit diesem neuen Vorstoß kann man ggfs. auch Hartz 4 sprengen (Denken 

Sie in den Foren einmal darüber nach). Ich selber bin verrentet, es betrifft mich daher nicht 
mehr, ich/wir wollen Ihnen damit in Ihrem Kampf gegen die bundesrepublikanischen 
Behörden helfen. 

Bevor ich 2002 ALG bezog, erhielt ich von der AOK (NRW) Krankengeld und von der LVA 
(RL-P) Übergangsgeld. Es wurden von zwei unabhängigen SV aus 3.330,30 Euro  
Arbeitsentgelt ein pauschaliertes  Nettoentgelt von 2.204,89 Euro  ermittelt. Aus diesen 
2.204,89 Euro stand mir der Rechtsanspruch Leistung zu (Nachweis im Anhang). Da mir  
§ 129 SGB III Grundsatz bekannt war: 

Das Arbeitslosengeld beträgt 

1. für Arbeitslose, die mindestens ein Kind im Sinne des § 32 Abs. 1, 3 bis 5 des 
Einkommensteuergesetzes haben, sowie für Arbeitslose, deren Ehegatte oder Lebenspartner 
mindestens ein Kind im Sinne des § 32 Abs. 1, 3 bis 5 des Einkommensteuergesetzes hat, wenn 
beide Ehegatten oder Lebenspartner unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd 
getrennt leben, 67 Prozent (erhöhter Leistungssatz), 

2. für die übrigen Arbeitslosen 60 Prozent (allgemeiner Leistungssatz) des pauschalierten  

Nettoentgelts (Leistungsentgelt), das sich aus dem Bruttoentgelt ergibt, welches der Arbeitslose im 
Bemessungszeitraum erzielt hat (Bemessungsentgelt). 

hätte mir somit nach Abs. 2 des vorbenannten Gesetzes aus:  

2.204,89 Euro x 60% Leistungssatz, ein Leistungsentgelt von 1.322,93 Euro  zugestanden. 

Zu jedem Monat (auch der Februar muss mit 30 Steuer und Sozialversicherungstagen 
zugrunde gelegt werden) wird der wöchentliche Anteil wie folgt berechnet:  

(1.322,93 / 30) x 7 = 308,68 

Nun erhielt ich den Bewilligungsbescheid und war mehr als nur verblüfft. 

Der Referenzwert beträgt somit 1.322,93 Euro  monatlich, 308,68 Euro  wöchentlich. 
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Hier lässt sich schon eine Differenz von immerhin 55,49 Euro wöchentlich und 237,81 Euro 
monatlich feststellen. Wenn zwei richtig rechnen und der dritte im Bunde, die BA nach § 129 
SGB III ein pauschaliertes Nettoentgelt aus dem das Leistungsentgelt erst entsteht, 
zugrunde legen muss, dann ist der Bescheid falsch. 

Also Widerspruch, nach einiger Zeit erhielt ich dazu die Ablehnung, mit der Begründung man 
hätte nach §§ 151, 129 u. §136 des SGB III pauschaliert. 

§ 151 Abs. 1 ist aufgehoben, diesen kann ich nur noch sinngemäß zitieren: 

[..] das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit wird ermächtig eine jährliche 
Rechtsverordnung, besser bekannt als Leistungsverordnung (LVO) heraus zugeben. 

Und schon finden wir in der Aussage einen Widerspruch. Wenn ein Bescheid nach der LVO 
entstanden ist, kann die BA nicht pauschaliert haben oder umgekehrt, dann entspricht diese 
Verordnung nicht den gesetzlichen Bestimmungen des SGB III. Beides zusammen 
funktioniert nicht. Ich nehme es vorneweg, es handelt sich hierbei um ein wechselseitig 
gegebenes Alibi. 

§ 136 sagt aus: 

(1) Leistungsentgelt ist das um die gesetzlichen Entgeltabzüge, die bei Arbeitnehmern gewöhnlich 
anfallen, verminderte Bemessungsentgelt. 

(2) Entgeltabzüge sind Steuern, die Beiträge zur Sozialversicherung und zur Arbeitsförderung sowie 
die sonstigen gewöhnlich anfallenden Abzüge, die zu Beginn des Kalenderjahres maßgeblich sind, 
soweit in Satz 2 Nr. 2 und 3 nichts Abweichendes bestimmt ist. Dabei ist zugrunde zu legen [..] 

 

Das Leistungsentgelt    [pauschaliertes  Nettoentgelt (Leistungsentgelt) § 129] 

Die Entgeltabzüge    stehen in Abs. 2  

Vermindertes Bemessungsentgelt ? 

Also erhob ich Klage. Die erste Instanz fühlte sich nicht berufen und lehnte diese Klage mit 
einem Bescheid ab.  

Daraus resultierend bin ich vor dem LSG Mainz in Berufung gegangen Akt.: L1 AL 52/03. 
Was hier vorging glaubt niemand. Jegliche Beweise der Nichtigkeit des 
Bewilligungsbescheides wurden ignoriert. Die Gerichtsbarkeit erklärt: 

 

 
Also müsste nach der obigen Aussage, der SGB III zur Berechnung der Leistung heran 
gezogen werden. 

Die BA merkte nun, dass es eng werden könnte, da ich die Klage nicht nur auf § 129 stützte, 
sondern auch auf § 136 (das verminderte  Bemessungsentgelt) erweiterte. Die BA 
argumentierte daraufhin folgendermaßen: 

Das Bemessungsentgelt Monat, wäre auf die Woche gesplittet berechnet und sei das 
geforderte verminderte Bemessungsentgelt. Die Gerichtsbarkeit schloss sich dem an und 
erklärte in der Begründung zum Urteil Ăder Klªger gehe fehl in der Annahme, dass schon das 
Bemessungsentgelt pauschaliert w¿rdeñ.  
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Wenn das LSG Mainz keinen ĂDreck am Stecken hªtte, dann hªtte man mich nicht von der 
Revision ausgeschlossen. Das Urteil, wie Sie im Folgenden noch feststellen werden, ist nicht 
nur Rechtsbeugung sondern Betrug. 

Die Aussage der BA, pauschaliert zu haben, wird wie folgt widerlegt: 

 


